
5003 der Bei~aaen zu ~en Stenooraphischen Protokollen des Bundesrate~ 

B e r ich t 
des Ausschusses für Land- und For~twirtschaft 

Über den Besch 1 uß des Nat iona 1 rates vom 7. Apri 1 1995 betreffend ei n 
Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 1985, das Vi ehwiTtschafts..; 
gesetz 1983, das ,AMA-Gesetz 1992, das Gefl ügelwi rtschaftsgesetz 1988, das 
Bundesgesetz über di e Bundesämter für Landwi rtschaft und di e 1 andwi rt
schaftlichen Bundesanstalten und das Landwirtschaftsgesetz 1992 geändert 
werden (Marktordnungsgesetz-Novelle 1995) 

Mit der Marktordnungsgesetz-Novelle 1994 wurde primär die Agrarmarkt 
Austria als Marktordnungs-und Interventionsste~le zur Vollziehung der EU
Vorschriften im Bereich der gemeinsamen Marktorganisationen bestimmt. 
Nunmehr erfolgt eine Umstellung hinsichtlich der Finanzierung des 
Verwaltungsaufwandes. Anstatt der bisher durch Verwaltungskostenbeiträge 
gemäß §§ 60 und 61 MOG, § 20 VWG sowie gemäß § 13 Mühlenstruk
turverbesserungsgesetz erfolgten Finanzierung wird der Verwaltungsaufwand 
nunmehr durch die öffentliche Hand abgedeckt. Mit der Übernahme der 
Finanzierung des Verwaltungsaufwandes durch den Bund erfolgt eine Gleich
stellung der AMA mitMarktordnungsstellen der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die ebenfalls durch die öffentliche Hand finan
ziert werden. 

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union macht auch eine An
passung des Landwirtschaftsgesetzes 1992 notwendig. So sind insbesondere 
auf Grund der geänderten haushaltsrechtlichen Strukturen die Bestimmungen 
über den Grünen Pl~n entbehrlich. Von grundlegender Bedeutung ist die Än
derung der Bestimmung des § 3 LWG über die Finanzierung der Förderungs
maßnahmen , welche durch das Arbeitsüberei nkommen der Regi erungspartei en 
1994 bedingt ist. In diesem Zusammenhang ist auch auf die entsprechenden 
Verei nbarunaen zwi scheri Bund und Länder im Jahr 1995 h i nzuwei sen. Auch 

~ . . 

ist die Einführung ökologischer Mindestkriterien für die Gewährung von 
ausschließlich national finanzierten betrieblichen Förderungsmaßnahmen 
vorgesehen. Mit., der Nove 11 i erungwerden auch weitere Aktua 1 i ~ierungen 
vorgenommen. 
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Die jeweils im Artikel I des Abschnitts I, im Artikel I des 
Abschnitts!! sowie die im § 1 des Abschnitts III und die in derZ 5 des 
§ 43 Abs. 1 des Abschnitt~ III des vorliegenden Gesetzesbeschlusses 
enthaltene Verfassungsbestimmung bedarf der Zustimmung des Bundesrates im. 
Sinne des Art. 44 Abs. 2 B-VG. 

Der Ausschuß für Land- und Förstwi rtschaft ste 11 t nach Beratung der· 
Vorl age am 19 •. April 1995 mit Stimmenmehrheit den Aritrag , 

1. der jeweils im Artikel I des Abschnitts I, im Artikel I des 
Abschnitts 11 sowie der im.§ 1 des Abschnitts III und der in ~er Z 5 
des § 43 Abs. 1 des Abschnitts II I d~svorl iegenden Gesetzesbe
sch lusses enthal tenen Verfassungsbestimmungdie Zustimmung des Bun
d.esrates im Sinne des Ärt. 44 Abs.2B-VG zu erteilen, 

2. gegen den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Grete Pirchegger 
Berichterstatterin 

23050.0020/1·95 

Wien, 1995 04 19 

Hermann Pramendorfer 
Vors Ü:zender 
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